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Gemeinderat Schlieren 

 
 
Beschlüsse des Gemeinderates vom 2. Februar 2004 
A. Gesamtparlament 
1 Für die Verlegung der Berufswahlschule Limmattal (bwl) an die Schöneggstrasse 36 in Dietikon 

werden als Anteil der Stadt Schlieren folgende Kredite bewilligt: 
a) jährlich wiederkehrend Fr. 45'797.-- für die höheren Mietkosten (Mietkosten insgesamt 

Fr. 587'300.--, davon Mehrkosten Fr. 155'722.--). 
b) einmalig Fr. 110'250.-- für die Einrichtung der Liegenschaft für den Schulbetrieb (Einrichtungs-

kosten insgesamt Fr. 375'000.--) 
2 Für den Anteil von Schlieren (Bürgschaft) an den Ausbau der Kläranlage Limmattal in Dietikon mit 

Gesamtkosten von 69 Mio. Franken wird ein Kredit von Fr. 17'320'000.-- erteilt (30 : 0 Stimmen). 
Die Kreditsumme erhöht oder ermässigt sich um den Betrag, der sich durch die Bauteuerung oder  
-verbilligung in der Zeit zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags (Preisstand 1. April 2002, 
Zürcher Baukostenindex = 110.0 Punkte) und der Ausführung ergibt. 

3 Folgende Vorstösse werden als erledigt abgeschrieben: 
3.1 Postulat von Silvia Arnet und einem Mitunterzeichner über Räumlichkeiten im Bereich des Stadt-

parks 
3.2 Postulat von Pierre Dalcher und neun Mitunterzeichnenden über Geschwindigkeitsradargeräte 

(23 : 6 Stimmen) 

B. Bürgerliche Abteilung 
1 Vorbehältlich der Erteilung des Kantons- und des Schweizer Bürgerrechtes werden in das Bürger-

recht der Stadt Schlieren aufgenommen: 
1.1 Ehepaar  mit Sohn 

, und Tochter  bisher srilankische Staatsangehörige 
1.2 , bisher serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger 
1.3  mit Sohn , bisher türkische Staatsangehörige 
1.4 Ehepaar  bisher kroatische Staatsangehörige 
1.5 , bisher serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger 
1.6 Ehepaar

 mit Tochter  und Sohn  bisher sri-
lankische Staatsangehörige 

1.7  mit Töchtern  sowie Sohn  
 bisher serbisch-montenegrinischer Staatsangehörige 

1.8 Ehepaar
 mit Tochter , bisher srilankische Staatsangehörige 

1.9  bisher kambodschanische Staatsangehörige 
1.10  mit Sohn  bisher kroatische Staatsangehörige 
1.11 , bisher serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger 
1.12 , bisher libanesischer Staatsangehöriger 
2 Das Bürgerrechtsgesuch des Ehepaars  ser-

bisch-montenegrinische Staatsangehörige, wird abgelehnt. 

  NAMENS DES GEMEINDERATES 
Präsidentin Sekretär 

  Käthi Steiner Urs Lienhard 

Rechtsmittel 
Gegen die Beschlüsse kann innert 30 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet schriftlich und begrün-
det beim Bezirksrat Dietikon, Kirchplatz 5, 8953 Dietikon, Beschwerde eingereicht werden. 
Der Beschluss gemäss Abschnitt A Ziffer 2 unterliegt der Urnenabstimmung. 

Schlieren, 3. Februar 2004 
* * * * * * * 
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